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Schalenobst Quecke Herbizid FUSILADE®MAX BBCH 12 bis 14 der Quecke 4,0 l/ha §18a 1

keine 

(F)

Schalenobst Ungräser Herbizid FUSILADE®MAX BBCH 12 bis 21 der Ungräser 1,0 l/ha §18a 1

keine 

(F)

Stand: 08. April 2010

Irrtum und Druckfehler vorbehalten

§18a: Genehmigung nach § 18a PflSchG

Wichtiger Hinweis zu allen nach § 18a PflSchG genehmigten Anwendungsgebieten:

Indikationsübersicht sonstige Obstarten

Bei der Anwendung des Mittels in genehmigten Anwendungsgebieten ist zu beachten, dass die Prüfung der Wirksamkeit des

Mittels in dem genehmigten Anwendungsgebiet und möglicher Schaden an Kulturpflanzen grundsätzlich nicht Gegenstand des

Genehmigungsverfahrens der deutschen Zulassungsbehörde und daher nicht ausreichend ausgetestet und geprüft ist. Mögliche

Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an den Kulturpflanzen liegen somit nicht im Verant wortungsbereich des

Herstellers, sondern ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Die Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit des

Mittels ist daher vom Anwender vor der Ausbringung des Mittels ausreichend zu prüfen.

Eine Liste der zusätzlich genehmigten Anwendungsgebiete sowie weitere Informationen können über das Syngenta BeratungsCenter 

0800/3240275 (gebührenfrei) bzw. www.syngenta-agro.de angefordert werden.

Informationen zum Einsatz und zur Anwendung unserer Produkte nach Genehmigungen §18 PflSchG finden oder erhalten Sie:

  - beim BeratungsCenter Tel. 0800/3240275 (gebührenfrei)

  - im Internet: www.jki.bund.de, www.syngenta-agro.de

  - beim Amtlichen Dienst


